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Schlösser und Beschläge für Glas

I. Geltungsbereich, Allgemeines
(1) Sämtlichen Angeboten, Bestätigungen, Lieferungen und Leistungen an/für Unterneh-

mer, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sonderver-
mögen liegen ausschließlich unsere nachfolgenden Geschäftsbedingungen zugrunde.
Bei Lieferung und Montage von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen gelten ergänzend
unsere sich darauf beziehenden Sonderbedingungen. Ältere Geschäftsbedingungen
verlieren – auch bei laufender Geschäftsbeziehung – für Neuabschlüsse ihre Wirkung. 

(2) Abweichungen von unseren Geschäftsbedingungen oder Ergänzungen sind nur bei
ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns wirksam. Im Rahmen laufender
Geschäftsbeziehungen gelten unsere nachfolgenden Bedingungen auch für künftige
Bestellungen und auch dann, wenn wir nicht in jedem künftigen Einzelfall ausdrück-
lich auf die Geltung Bezug nehmen sollten. Die Geltung etwaiger vom Besteller ver-
wendeter abweichender Bedingungen ist selbst dann ausgeschlossen, wenn wir sol-
chen Bedingungen nicht ausdrücklich widersprechen oder in Kenntnis solcher
abweichenden Bedingungen die Lieferung vorbehaltlos ausführen.

(3) Sollten sich einzelne Klauseln oder Teile davon als undurchführbar oder unwirksam her-
ausstellen, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Für diesen Fall
verpflichten sich die Parteien, die undurchführbare oder unwirksame Bestimmung
durch eine solche zu ersetzen, die mit gesetzlich zulässigem Inhalt dem wirtschaftlichen
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes
gilt für den Fall einer von den Parteien nicht bedachten Regelungslücke.

II. Angebot, Bestellung und Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote sind – sofern nicht ausdrücklich zeitlich begrenzt – nur für eine ange-

messene Frist gültig und für uns freibleibend. Ein Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
(2) Verträge kommen – sofern nicht in einer Urkunde von beiden Parteien unterzeichnet –

erst durch unsere schriftliche Bestätigung zustande. Änderungen, Ergänzungen und
Nebenabreden, insbesondere Zusicherungen und Garantien bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Vorstehendes gilt auch für
Geschäfte, die vom Besteller über für uns tätige Handelsvertreter an uns herangetragen
werden. Ist die Bestellung unseres Kunden als Angebot im Sinne des § 145 BGB einzu-
ordnen, so können wir dieses Angebot binnen 2 Wochen annehmen.

(3) Der Besteller prüft den Inhalt schriftlicher Auftragsbestätigungen und hat eventuelle
Unstimmigkeiten unverzüglich zu beanstanden.

(4) Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung sowie deren Darstellungen stel-
len keine zugesicherten Eigenschaften dar, sondern lediglich Beschreibungen.

III. Preise 
(1) Unsere Preise sind – sofern nicht ausdrücklich anders angegeben – in Euro gerechnet

und beziehen sich grundsätzlich auf den Nettowarenwert ab Werk (ohne Transportver-
packung, Transportkosten, Versicherung, Zölle und Abgaben), die jeweils gültige Mehr-
wertsteuer wird gesondert ausgewiesen und hinzugerechnet.

(2) Wir sind berechtigt, Erhöhungen der Lohnkosten sowie unserer Einstandspreise für
Werkstoffe und Fremdleistungen in dem Verhältnis weiterzugeben, in dem sich diese
Kosten gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses erhöht haben, sofern zwischen
dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses und dem Lieferzeitpunkt (unter Einschluss von uns
nicht zu vertretender Verzögerungen) mehr als 4 Monate liegen. Das gilt – sofern nicht
ausdrücklich anders vereinbart – auch für Rahmen- und Abrufverträge. Als Lieferzeit-
punkt in diesem Sinne gilt der Zeitpunkt, zu dem die Ware von uns zur
Auslieferung/Abholung bereitgestellt werden soll/kann.

(3) Bei Bestellung einzelner Schlösser oder Beschläge, insbesondere solcher mit Sonder-
maßen oder in besonderen Ausführungen, behalten wir uns vor, Mindermengenzu-
schläge zu berechnen.

(4) Soweit wir auf Notierungen unserer Kataloge Rabatte einräumen, besteht auf deren
Gewährung und Höhe kein Rechtsanspruch. Das gilt auch für einmal gewährte Sonder-
oder Mengenrabatte oder Sonderpreise. Wir behalten uns – vor Vertragsabschluss – die
jederzeitige Änderung unserer Preise und Rabatte entsprechend der Kostenlage vor. Bei
Bestellungen unter 200,00 € brutto entfällt jeglicher Rabatt zum wenigstens teilwei-
sen Ausgleich der Bearbeitungskosten.

IV. Änderungen, Sonderteile
(1) Aus technischen Gründen notwendige Änderungen und Abweichungen in der Aus-

führung einer Bestellung sind unsererseits zulässig, sofern damit keine Qualitätseinbuße
verbunden ist und solche Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der
berechtigten Belange des Bestellers zumutbar sind.

(2) Von uns für die Herstellung von Sonderteilen angefertigte Werkzeuge, Einrichtungen,
Kokillen, Modelle etc. bleiben stets unser Eigentum und können nicht herausgegeben wer-
den, auch wenn vom Besteller ein Werkzeugkostenanteil bezahlt wurde. Zur Annahme von
Anschlussaufträgen sind wir nicht verpflichtet.

V. Lieferung und Lieferverzug
(1) Sofern nicht anders vereinbart liefern wir „ab Werk“.
(2) Soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind Lieferfristen cirka-Angaben,

um deren Einhaltung wir jedoch bemüht sind. Ist für uns absehbar, dass die Ware nicht
innerhalb des angegebenen Zeitraumes/zum angegebenen Zeitpunkt geliefert werden
kann, werden wir den Besteller unverzüglich schriftlich informieren, ihm die Gründe
mitteilen sowie nach Möglichkeit den voraussichtlichen neuen Lieferzeitpunkt angeben. 
Maßgeblich für die Einhaltung eines Liefertermins oder einer Lieferfrist ist die Meldung
der Versandbereitschaft bzw. der Bereitstellung der Ware zur Abholung, sofern die
Ware nicht bereits innerhalb der Lieferfrist das Werk verlassen hat. Wir sind zu Teilliefe-
rungen innerhalb der Lieferfrist berechtigt, wenn dies dem Besteller zumutbar ist. Jede
Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft, das gesondert abgerechnet werden kann.

(3) Der Beginn einer von uns angegebenen Lieferfrist /die Einhaltung eines Lieferzeitpunktes
setzt die Klärung aller technischen Details sowie die rechtzeitige Erfüllung der Verpflich-
tungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(4) Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrage wegen Nichteinhaltung einer Lieferfrist durch
uns erst dann berechtigt, wenn eine uns gesetzte angemessene Nachfrist zur Bewirkung
der Leistung verstrichen ist. Die Nachfristsetzung und der Rücktritt bedürfen der Schrift-
form.

(5) Treten Störungen des Betriebsablaufes bei uns oder unseren Zulieferern durch Maß-
nahmen des Arbeitskampfes (Streik oder Aussperrung), infolge höherer Gewalt wie z.B.
Naturereignissen, Krieg, Aufstand, Sabotage, Boykott oder Blockade, Unfall, Ausfall
von Maschinen und Verladeeinrichtungen, Unterbrechung der Energieversorgung oder
behördliche Maßnahmen ein oder fällt der Zulieferer in die Insolvenz und führt dies zu
einer wesentlichen Einschränkung oder gar zum Stillstand der Produktion, verlängern
sich Lieferzeiten/verschieben sich Lieferzeitpunkte um den Zeitraum der Störung sowie
einer angemessenen Anlaufzeit danach. Sofern nicht durch Art und Umfang der
Störung ausgeschlossen, verpflichten wir uns, dem Besteller innerhalb von 7 Tagen ab
dem Zeitpunkt des Eintretens des Ereignisses von der Störung, ihrer Art und dem Zeit-
punkt des Eintrittes Mitteilung zu machen, wobei die Frist durch Absendung der Mit-
teilung gewahrt ist. Dasselbe gilt im Falle der Beendigung der Störung.
Ist die Störung nicht nur vorübergehender Natur, sind wir berechtigt, durch schriftliche
Erklärung vom Vertrag zurückzutreten. Ansonsten bleibt der Besteller zum Nachemp-
fang verpflichtet, sofern dies nicht für ihn unzumutbar ist und sofern eine uns gesetzte
angemessene Nachfrist ergebnislos abgelaufen ist. Bei Unzumutbarkeit und Ablauf der
Nachfrist ist der Besteller berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurück-
zutreten. Weitergehende Ansprüche gegen uns bestehen in diesen Fällen nicht.

(6) Abrufbestellungen gelten längstens bis zu 12 Monaten ab Datum unserer Auftragsbe-
stätigung. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, die noch nicht abgerufene Ware
an den Besteller abzusenden und zu berechnen oder die bei uns lagernden Materialien
nebst unseren Kosten- und Gewinnaufschlägen in Rechnung zu stellen.

(7) Verzögern sich die Abrufbestellung, die Abholung oder der Versand aus vom Besteller
zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, beginnend mit Ablauf eines Monats nach
Anzeige der Versandbereitschaft Lagergeld in Höhe von 0,5% des Rechnungsbetrages
je angefangenem Monat zu berechnen. Dieses Lagergeld wird auf höchstens 5% des
Nettowarenwertes zuzüglich Mehrwertsteuer begrenzt.

VI. Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Versicherung 
(1) Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und zwar nach unserem

besten Ermessen ohne Verpflichtung auf billigste und sicherste Verfrachtung.
(2) Verpackung wird berechnet. Bei unbeanstandeter Übernahme durch den Frachtführer

gilt einwandfreie Verpackung als nachgewiesen. Die Gefahr der Verschlechterung oder
des zufälligen Untergangs geht auf den Besteller über, sobald ihm die Ware zur Verfü-
gung gestellt oder an einen Spediteur oder Frachtführer übergeben ist, spätestens jedoch
7 Tage nach Zugang der Mitteilung über die Lieferbereitschaft.

(3) Transportverpackung
a) Gitterboxen werden von allen Spediteuren im Tauschverfahren leihweise zur Verfü-

gung gestellt.
b) Kartons: Wir verwenden ausschließlich Kartons nach der neuen Verpackungsordnung

mit Resy-Zeichen. Die zum Verschließen verwendeten Klebebänder sind aus sorten-
gleichem Papier, Umreifungsbänder aus wiederverwertbarem Polypropyl.

c) Transportverpackung berechnen wir zum Selbstkostenpreis. Sie kann (frei von Kosten
für uns) nur dann zurückgenommen und der Verwertung zugeführt werden, wenn
die Rücksendung an uns frei Haus erfolgt und – da eine Umarbeitung zu Füllstoff
erfolgt – sie trocken bei uns eintrifft und keine Fremdkartons und keine Fremdumrei-
fungsbänder enthält. Bei Nichtbeachtung muss die Annahme verweigert werden.

VII. Zahlungsbedingungen
(1) Unsere Rechnungen sind zahlbar mit 3% Skonto innerhalb 14 Tagen sowie netto ohne

Abzug innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des
Geldeinganges bei uns. Skontoabzug ist nur zulässig, wenn alle zur Nettozahlung fälli-
gen Rechnungen bezahlt sind. Rechnungen über Montagen und Lohnarbeiten sind
innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Im Übrigen steht uns nach §§ 366, 367
BGB das Recht der Bestimmung zu, wie Zahlungen anzurechnen sind.

(2) Unsere Vertreter sind nicht inkassoberechtigt.
(3) Wechsel werden von uns nur auf Grund besonderer Vereinbarung hereingenommen. Die

Hereinnahme von Wechseln und Schecks erfolgt stets nur erfüllungshalber.

VIII. Zahlungsverzug
(1) Bei Zielüberschreitungen berechnen wir – ohne dass es einer Mahnung bedarf – Zinsen

in Höhe der uns selbst entstehenden Kosten für Bankkredite, mindestens jedoch 8%
über dem jeweiligen Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines etwaigen weiteren Scha-
dens bleibt vorbehalten.

(2) Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, ungünstigen Auskünften über den
Besteller (insbesondere wenn bei diesem Wechselproteste oder Zwangsvollstreckungen
vorkommen) werden alle noch offenen Forderungen – auch solche aus Wechseln –
sofort fällig.

(3) Wir sind in den vorgenannten Fällen befugt, bereits gelieferte Ware sicherungshalber wie-
der an uns zunehmen, ohne dass dadurch die Zahlungspflicht des Bestellers erlischt. Der
Besteller hat uns zu diesem Zwecke Zutritt zu den Räumlichkeiten zu gewähren/zu ver-
schaffen, in denen sich die Ware befindet und die Ware herauszugeben. Ist die Lieferung
noch nicht erfolgt, können wir die Fertigung und Lieferung von Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung abhängig machen. Wir sind auch berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten und Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

IX. Sachmängel und Haftung für sonstige Ansprüche
(1) Die Beschaffenheit des Liefergegenstandes richtet sich ausschließlich nach unseren

technischen Beschreibungen und den vereinbarten technischen Spezifikationen. Aus
Werbeaussagen oder Anpreisungen kann dagegen keine vertragsgemäße Beschaffen-
heitsangabe des Liefergegenstandes abgeleitet werden. Fertigen und liefern wir nach
Zeichnungen, Mustern, Spezifikationen etc. des Bestellers, trägt allein dieser das Risiko
der Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck. Maßgeblich für den
vertragsgemäßen Zustand des Liefergegenstandes ist der Zeitpunkt des Gefahrüber-
ganges.

(2) Gehen Sachmängel auf eine nicht geeignete oder unsachgemäße Verwendung oder
Handhabung, fehlerhafte Montage, übliche Abnutzung oder fehlerhafte oder man-
gelnde Wartung zurück, so stehen wir dafür nicht ein. Ebenso wenig stehen wir für die
Folgen unsachgemäßer oder ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen
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